
Kurzbewertung ☹
Basis: SIA 142, Ausgabe 2009 (Wettbewerbe)

Bezeichnung: 

Ort: 

Art des Wettbewerbs: 

Verfahren: 

Auslober:

Verfahrensbegleitung:

Publikation:

Datum:

Ziele

Mängel des Verfahrens

Qualitäten des Verfahrens

Beurteilung des BWA nw

Begründung und Empfehlungen des BWA nw

Bereinigung

Hinweise

V.1.3, 17.7.2025

Die Urheberrechte verbleiben beim Verfasser. 

Die aufgeführten Punkte sind aus Sicht des BWA nw einfach zu bereinigen.

Investorenwettbewerb Wintersingerstrasse 38 / Parzelle 803

Magden, Aargau

Gesamtleistungswettbewerb

offen

Gemeinde Magden

Drees & Sommer, Basel

12.7.2025

Der BWA nw setzt sich für faire und transparente Wettbewerbe und Ausschreibungen ein. 

Die Verfahren werden nach den Ordnungen SIA 142, 143, 144 sowie den geltenden Gesetzen analysiert und mit grünen, orangen oder roten Smileys bewertet.

Die Mehrheit des Beurteilungsgremiums besteht nicht aus Fachpreisrichter*innen.

Die Verbindlichkeit der SIA-Ordnung ist klar geregelt.

Die Fachleute sind ausreichend qualifiziert.

HK4: Wenn im Rahmen einer Beschaffung qualitative Aspekte zu beurteilen sind, ist für die Bewertung der Beiträge ein Preisgericht unter Beteiligung von Fachleuten
einzusetzen: 1. min. 3 Personen, fachlich qualifiziert; 2. min 1 Person unabhängig vom Auftraggeber; 3. diese sind in den Ausschreibungsunterlagen namentlich zu nennen.
HK5: Der BWA nw empfiehlt, das Preisgericht mit einer Fachperson für die Landschaftsarchitektur/Denkmalpflege/Statik etc. zu ergänzen.

https://www.simap.ch/de/project-detail/daa1a2e4-871d-4d60-83e5-5a948d459600?lot-id=08ce8eb4-a2dd-4204-81de-664f8e98811f#wettbewerb

Die Wettbewerbsart ist der Aufgabenstellung angemessen.

Der BWA nw bewertet die Ausschreibung als zwar der Aufgabe angemessen, aber aufgrund wesentlicher Mängel als nicht zielführend.


